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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Wirtschafts-, Tourismus- und Umweltausschuss der 
Stadt Klütz (Vorberatung) 04.06.2025 Ö 

 
Sachverhalt: 
Der Zweckverband Grevesmühlen bietet Kommunen an, einen öffentlichen Wasserspender an 
zentralen Orten – z.�B. auf dem Marktplatz – aufzustellen. Das Angebot gilt derzeit unbefristet. Die 
Stadt Klütz könnte dieses Angebot nutzen. 

Kostenrahmen & Rahmenbedingungen: 

• Gesamtkosten inkl. Herstellung der Ver- und Entsorgungsanschlüsse: ca. 10.000 Euro 

• 50�% der Kosten werden vom Zweckverband übernommen 

• Der Zweckverband Grevesmühlen übernimmt außerdem: 

• Wartung 
• Sommer-/Winterbetrieb (Stilllegung im Winter) 
• Trinkwassergebühren 

• Für die Stadt entstünden: 

• Einmalige Investition in Höhe von ca. 5.000 Euro 
• Laufende Kosten für monatliche Wasserproben: 75,00 Euro (nicht im Winter) 

Möglicher Standort: 

• Marktplatz (zentrale Lage, gut frequentiert, Aufenthaltsqualität vorhanden) 
  

Vorteile eines öffentlichen Wasserspenders: 

• Förderung der öffentlichen Gesundheit: kostenfreier Zugang zu Trinkwasser an heißen Tagen 

• Steigerung der Aufenthaltsqualität für Bürger*innen und Gäste 

• Nachhaltigkeit: Reduktion von Einwegplastik durch Wiederbefüllung von Trinkflaschen 

• Tourismusfreundlichkeit: positives Signal für Gäste, insbesondere Rad- und Wandertouristen 

• Soziale Teilhabe: niedrigschwelliger Zugang zu Trinkwasser für alle Bevölkerungsgruppen 
  

Diese Vorlage dient ausschließlich der Diskussion, ob die Anschaffung und der Betrieb eines 
öffentlichen Wasserspenders für die Stadt Klütz sinnvoll erscheinen.  

 

Finanzielle Auswirkungen: 
   

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
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  Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
  durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 
  durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
  
  über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
  unvorhergesehen und 
  unabweisbar und  

  
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
  
  

Deckung gesichert durch 
  Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
  
  Keine finanziellen Auswirkungen. 
  

 

Anlage/n: 
1 Präsentation_Wasserspender im öffentl Raum öffentlich 

 
2 Hinweise Standortauswahl öffentlich 

 
3 Klütz, Markt_PVC d225 öffentlich 

 
4 Wohlenberg, Anleger_PE80 d180 öffentlich 
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im öffentlichen Raum
WasserspenderWasserspender
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1. Wasserspender 

2. Standortauswahl

3. Finanzierungsmodell

4. Ausblick

Inhalt
Wasserspender im öffentlichen Raum
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Wasserspender
Wasserspender im öffentlichen Raum

Zu den Pflichten der Betreiber gemäß TrinkwV 

gehören insbesondere (Auflagen Gesundheitsamt):

• Planung, Errichtung und Betrieb der Anlagen 

nach den a. a. R. d. T. (§ 13 TrinkwV)

• Anzeige- und Handlungspflichten (§ 11 TrinkwV)

• Untersuchung des Trinkwassers nach (§ 29 TrinkwV)

 Abnahme u. Beprobung durch das 

Gesundheitsamt vor Erstinbetriebnahme

mindestens monatliche Beprobung durch externes 

Labor (ca.75 €/Beprobung)

Natursteinstele mit 

Edelstahlauslauf

Optional mit Tiertränke

Kosten: ca. 7.000 € (Netto)

zzgl. der Herstellung der 

Anschlüsse zur Ver- u. Entsorgung

(schätzungsweise 10.000 € 

Gesamtkosten)

Abmessungen: 

Höhe = 1100 mm

Breite = 350 mm

Tiefe = 400 mm
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Standortauswahl
Wasserspender im öffentlichen Raum

hoch frequentierte Standorte:

bspw. Marktplätze, Fußgängerzonen, u.ä.

Gerne berücksichtigen wir hierbei Ihre 

Vorstellungen und Wünsche

Derzeit ist ein Standort je Gemeinde vorgesehen
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Wasserspender im öffentlichen Bereich

Finanzierungsmodell

Durch den Zweckverband Grevesmühlen wird die Anschaffung eines Wasserspenders je Gemeinde finanziell unterstützt.

Sind in einer Gemeinde mehrere Wasserspender oder Sonderausstattungen, wie Tiertränken o.Ä. gewünscht, sind die Kosten 

durch die Gemeinde zu tragen.

Anschaffung/ 

Herstellung -

50/50

Wartung, 

Umstellung 

Winter-

/Sommerbetrieb -

ZVG

Reinigung und 

Beprobung

-

Gemeinden

Trinkwasser-

gebühren 

-

ZVG
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Wasserspender im öffentlichen Bereich

Ausblick

Standortabstimmung 

ZVG  Gemeinde

Herstellung 

notwendiger 

Anschlüsse zur Ver-

und Entsorgung

Inbetriebnahme
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Vielen Dank für 
Ihre 

Aufmerksamkeit!
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Datum:
12.05.25 07:55

Nutzerkürzel:
zvgta

Maßstab:
1:500

Blatt-Nr.:
1

Klütz, Markt_PVC d225 
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ta
Beschriftung
TW: möglicher Anschlusspunkt;
Ablauf: NSW-Kanal vorhanden

ta
Linien



Datum:
12.05.25 07:50

Nutzerkürzel:
zvgta

Maßstab:
1:1000

Blatt-Nr.:
1

Wohlenberg, Anleger_PE80 d180 
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ta
Beschriftung
Zufahrt Parkplatz:
TW: möglicher Anschlusspunkt;
Ablauf: Versickerung 

ta
Beschriftung
Treppenaufgang:
TW: möglicher Anschlusspunkt;
Ablauf: Versickerung 
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